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Zitat von Angestellte

Wenig später kam dann merkwürdigerweise ein Aufhebungsvertrag vom Schulamt, den
ich aber unterschrieben habe, da man mir versicherte, dass das das übliche Vorgehen
sei und ich darin auch keinen Nachteil erkennen konnte.

Danach habe ich 15 Monate ohne eigenes Einkommen pausiert, erst dann ALG 2
beantragt und das dann für 21 Monate bewilligt bekommen. Hätte ich genau für 12
Monate pausiert, wären tatsächlich 24 Monate drin gewesen. Inzwischen bin ich in
Rente. 

Ein Aufhebungsvertrag (und damit die "freiwillige" Arbeitslosigkeit) führt i.d.R. zu einer
Sperrzeit beim Arbeitslosengeld, was durchaus ein Nachteil sein kann, wenn man nicht direkt
eine Anschlusstätigkeit aufnimmt (wie im vorliegenden Fall) und einen entsprechenden
Anspruch hätte.
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